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Teil 1

Einführung

§ 1 Das Phänomen „Kopfprämie“

Schlagzeilen wie „Gegen Kopfprämien für Ärzte“1, „Der verkaufte Patient –
Kliniken zahlen Fangprämien an Ärzte“2, „Fangprämie – wie Ärzte die Kliniken
unter Druck setzen“3, „Ärztekammern prüfen Verträge mit Kopfprämien“4 und
schließlich „Immer mehr Ärzte verkaufen ihre Patienten“5 führten dazu, ein in
vielfältigen Formen auftretendes Phänomen wieder in den Vordergrund der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu rücken.6 Mit den Begriffen „Kopfprämie“7, „Zu-
weisungsprämie“8, „Einweiserpauschale“9 oder „Kopfgeld“10 wird insbesondere
auf die durch manche Krankenhäuser geübte Praxis hingewiesen, niedergelasse-
nen Ärzten für die Einweisung von Patienten ein Entgelt zu gewähren.11 Die aus-
gezahlten Prämien reichen dabei in den drei- bis vierstelligen Bereich und kön-
nen damit im Einzelfall sogar die Summe überschreiten, welche die Kassenärzt-
liche Vereinigung einem niedergelassenen Arzt für die Behandlung des Patienten
in einem ganzen Quartal auskehrt.12 Nach einer im Auftrag des GKV-Spitzenver-
bandes jüngst durchgeführten Studie der Universität Halle-Wittenberg zahlt fast
jede vierte Klinik Prämien für die Einweisung von Patienten, und jeder fünfte
Arzt sieht die Zahlung eines Entgelts als selbstverständlich an.13 Diese Provi-
sionsmodelle werden jedoch nicht ausschließlich durch die Krankenhäuser for-

1 N. N., FAZ v. 9.12.2009, S. 4.
2 N. N., Der verkaufte Patient.
3 Rind/Rybarcyzk, in: abendblatt.de vom 1.9.2009.
4 N. N., FAZ v. 9.12.2009, S. 4.
5 Mihm, Ärzte verkaufen ihre Patienten.
6 Vgl. zuletzt N. N., FAZ v. 23.5.2012, S. 10.
7 Grether, f&w 2008, 490, 496.
8 N. N., FAZ v. 9.12.2009, S. 4.
9 N. N., FAZ v. 2.11.2009, S. 7.
10 Mihm, Ärzte verkaufen ihre Patienten.
11 Makoski, MedR 2009, 376, 386; Schneider/Gottschaldt, wistra 2009, 133.
12 Krankenhäuser sollen beispielsweise für einen Patienten, bei dem eine Operation

der Hüfte vorzunehmen ist, Geldzahlungen in Höhe von bis zu 1000 EUR gewähren,
Mihm, Ärzte verkaufen ihre Patienten.

13 Bussmann, Unzulässige Zusammenarbeit, S. 5.



ciert.14 Wenn sich Ärzte in manchen Regionen zu Netzwerken zusammenschlie-
ßen, um das örtliche Krankenhaus zur Zahlung von Einweisungspauschalen zu
zwingen, werden erpressungsähnliche Verhältnisse erkennbar.15 Die Drohung, ei-
gene Patienten nicht mehr an die betroffene Klinik zu vermitteln, erweist sich
zumeist als effektives Mittel zur Verwirklichung dieses Begehrens.

Andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen lassen ebenfalls ein Bestre-
ben erkennen, mit unterschiedlichsten Provisionsmodellen niedergelassene Ärzte
zur bestimmenden Lenkung des Patienten anzuregen.16 Für die Beschreibung der
an Ärzte gezahlten Vermittlungsgebühren hat sich insbesondere der aus dem an-
gelsächsischen Sprachraum abgeleitete Ausdruck des „Kick-back“ etabliert.17

Die Umschreibung dieser im allgemeinen Wirtschaftsalltag durchaus verbreiteten
Provisionen18 als Schmiergeldzahlung19 deutet allerdings schon deren Korrup-
tionscharakter und die damit verbundenen ethischen und juristischen Bedenken
im Hinblick auf deren Zulässigkeit an.

A. Entstehungsgründe

I. Die zentrale Rolle des Arztes im Gesundheitssystem

Die vorstehend angedeuteten Formen monetärer Zuwendungen dienen augen-
scheinlich dem Zweck, Entscheidungen des Arztes zu beeinflussen. Allein dieser
Umstand lässt bereits vermuten, dass Ärzte im Gefüge des Gesundheitsmarkts
eine besondere Stellung einnehmen.

1. Die Bedeutung des niedergelassenen Arztes
für den Patienten

Niedergelassene Ärzte und allen voran die sog. Hausärzte stellen für den Pa-
tienten in der Regel den ersten Ansprechpartner in Fragen der Gesundheit dar.20

Der Patient bringt dem Arzt dabei zumeist besonderes Vertrauen entgegen21, wel-

22 Teil 1: Einführung

14 Bussmann, Unzulässige Zusammenarbeit, S. 6.
15 Kösters bei Mihm, Ärzte verkaufen ihre Patienten.
16 Vgl. Bussmann, Unzulässige Zusammenarbeit, S. 7.
17 Gummert/Meier, MedR 2007, 75, 84; Krafczyk, in: FS Mehle, 2009, S. 325, 326;

Rau, in: FAZ vom 23.9.2009; Ries/Schnieder/Althaus/Bölting, Arztrecht, S. 126, 128 f.;
Schulenburg, Rheinisches Ärzteblatt 2002, 17; Wigge, NZS 2007, 393.

18 So Bernsmann/Schoß, GesR 2005, 193.
19 Grill, Schmiergeld auf Rezept.
20 Vgl. auch Schwing, KU 2006, 724.
21 Vgl. § 2 Abs. 2 MBO-Ä; ferner OLG Hamm NJW 1995, 786, 787; Dahm, MedR

1995, 106, 109; Köber, A/ZusR 2004, 33; Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, Kap. 3
Rn. 35; Quaas/Zuck, Medizinrecht, § 10 Rn. 7.



ches in vergleichbarer Form bei kaum einem anderen Vertragsverhältnis vorge-
funden werden kann.22

2. Der Arzt als Mittler von Gesundheitsleistungen
aus der Perspektive der Leistungserbringer

Aus der Sicht anderer Leistungserbringer kommt dem Arzt als primärem Kon-
takt des Patienten vor allem die Bedeutung des Vermittlers zu.23 Denn in der
überwiegenden Anzahl der Fälle nimmt der Patient gesundheitliche Dienst- und
Sachleistungen, die nicht von seinem behandelnden Arzt selbst erbracht werden,
erst auf dessen Veranlassung hin in Anspruch. Der Aufnahme in eine stationäre
Einrichtung geht beispielsweise zumeist eine ärztliche Einweisung voraus.24

Viele Produkte der Gesundheitsindustrie, wie etwa verschreibungspflichtige Me-
dikamente25, erhält der Patient erst, wenn der Arzt sie ihm verordnet hat.26 Wird
der Patient zur Weiterbehandlung oder Diagnostik an einen anderen (Fach-)Arzt
überwiesen, erfolgt ebenfalls eine Vermittlung durch den zuerst aufgesuchten
Arzt.27

Auch das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung betont explizit die zen-
trale Rolle des Arztes als Leistungsvermittler. Zunächst überträgt § 73 Abs. 1 S. 2
Nr. 2 SGB V dem Hausarzt (§ 73 Abs. 1a S. 1 SGB V) die Koordination des ar-
beitsteiligen medizinischen Behandlungsprozesses.28 Ferner bezeichnet § 73
Abs. 2 S. 1 Nr. 5, 7, 8, 12 SGB V die Verordnung ausdrücklich als Aufgabe der
vertragsärztlichen Versorgung.29 Indem die Ärzte den Patienten anderen Leis-
tungserbringern zuführen, konkretisieren sie zugleich den Anspruch des Versi-
cherten auf Krankenbehandlung, der von den Krankenkassen im Verhältnis zum
Versicherten im Regelfall hingenommen werden muss.30 Die Funktion der Ärzte
in der gesetzlichen Krankenversicherung wird aus diesem Grunde auch als sog.
„Schlüsselstellung“ beschrieben.31

§ 1 Das Phänomen „Kopfprämie‘‘ 23

22 Ähnlich BGH NJW 1959, 811, 813; Kern, in: Laufs/Kern, Handbuch Arztrecht,
§ 38 Rn. 1.

23 So auch Schuler, in: Hänlein/Kruse/Schuler, LPK-SGB V, § 70 Rn. 5 unter Ver-
weis auf §§ 72 ff. SGB V.

24 Brandts, in: Leitherer, Kasseler Kommentar SGB V, § 39 Rn. 103.
25 Siehe dazu § 48 Abs. 1 AMG.
26 Vgl. allgemein zu der Erforderlichkeit einer Verordnung Teil 2: § 2.
27 Dazu auch Wigge, VSSR 1996, 399, 402.
28 Auktor, in: LPK-SGB V, § 70 Rn. 5; § 73 Rn. 4; vgl. auch Adolf, in: Schlegel/

Voelzke, SGB V, § 73 Rn. 59 („Verteilerfunktion“).
29 Adolf, in: Schlegel/Voelzke, SGB V, § 73 Rn. 115; Auktor, in: LPK-SGB V, § 73

Rn. 10; Huster, in: Becker/Kingreen, SGB V, § 73 Rn. 4.
30 Vgl. zu den unterschiedlichen Positionen dieser in Einzelheiten umstrittenen Frage

Steege, in: FS 50 Jahre BSG, S. 517 ff.
31 BSG SozR 3-2500 § 13 Nr. 4 S. 22; BSG SozR 3-2500 § 129 Nr. 1, S. 7 (Arznei-

mittelversorgung); Heberlein, in: Rolfs u. a., BeckOK SGB V, § 60 Rn. 26.
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